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RS UVS Niederösterreich 2003/08/21
Senat-KO-02-0034

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.08.2003

Rechtssatz

§4 Abs1 des NÖ Kurzparkzoneabgabegesetzes kann nur von Zulassungsbesitzern von Fahrzeugen, für deren Halten

oder Parken eine Abgabe zu entrichten war, übertreten werden. Bei der Eigenschaft ?Zulassungsbesitzer? handelt es

sich nicht um ein Merkmal der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit im Sinne des §9 VStG, sondern um ein

Tatbestandsmerkmal der verletzten Verwaltungsvorschrift.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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